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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1989

Norm

ABGB §388 ff

Rechtssatz

Wurde ein Fundgegenstand einem Liftwart übergeben, so ist davon auszugehen, daß er den Fundgegenstand nicht zur

Ausübung einer eigenen Herrschaft über die Sache, sondern ausschließlich zwecks Ausübung der Sachherrschaft

durch den Liftunternehmer übergeben erhalten und übernommen hat. Fundrechtliche Verp8ichtungen konnten daher

nur diesen, nicht aber den Liftwart in eigener Person treffen.
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